
Hausordnung 

Basecamp Hohe Loog 

Liebe Gäste, 
unser Basecamp bietet einfache Übernachtungsmöglichkeiten für kleine Gruppen. Wir bemühen uns, Ihnen einen 
angenehmen und dennoch preiswerten Aufenthalt auf dem höchsten Berg Neustadts zu gewähren.  
Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe, für die wir uns - auch im Namen der nachfolgenden Gäste - herzlich bedanken 
angewiesen. Wir erwarten deshalb, dass Sie das Basecamp selbst in Ordnung halten und vor der Abreise auch wieder in 
einem sauberen und ordentlichen Zustand verlassen.  
 
Beachten Sie bitte dazu folgende Punkte: 
 

1. Für Kinder/Jugendliche bzw. Schülergruppen ist die Aufsicht durch erwachsene Betreuer erforderlich. 
2. Das ausliegende Jugendschutzgesetz ist unbedingt einzuhalten. 
3. Von der Hohe Loog-Hütte können Getränke und Speisen zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden.  
4. Missbräuchlicher und übermäßiger Alkoholkonsum ist nicht gestattet. 
5. Das Tragen von Wander-/Straßenschuhen ist im Schlaf- und Wohnbereich inkl. Küche untersagt. Schuhe sind im 

Zwischengang abzustellen. Für alle Räume gilt Hausschuhpflicht. 
6. Hunde: Das Unterbringen der Vierbeiner ist nur im Flur/Gang zwischen dem Wohn-/Schlafbereich und dem 

Sanitärbereich erlaubt, zu den anderen Räumen haben Hunde keinen Zutritt. Der Kot von Hunden ist in Plastiktüten 
über die Restmülltonne zu entsorgen. Im Außengelände besteht Anleinpflicht. 

7. Rauchen sowie offenes Feuer ist im gesamten Basecamp und im Außengelände wegen Brandgefahr strengstens 
verboten. Die Nutzung des vorhandenen Elektrogrills ist möglich.  

8. Ruhestörender Lärm und laute Musik im Freien und im Gebäude sind mit Rücksichtnahme auf Gäste der Hohe Loog-
Hütte und insbesondere nach 00:00 Uhr mit Rücksicht auf wildlebende Tiere zu unterlassen. 

9. Mit Energie (Heizung/Strom/Gas) und Wasser muss sparsam umgegangen werden. Die Hinweise zur Bedienung der 
Geräte und der Heizung sind unbedingt zu befolgen.  

10. Die Küchen- und sonstigen Einrichtungsgegenstände sind sorgsam zu behandeln, das Geschirr sowie sämtliche 
Geräte sind nach jedem Gebrauch in sauberem Zustand in den Schränken und an den vorgesehenen Plätzen zu 
verwahren. Vor der Abreise sind die Kühlschränke und die Vorratsschänke auszuwaschen. Lebensmittel und andere 
mitgebrachte Gegenstände dürfen nicht in den Schränken verbleiben und sind mitzunehmen. Evtl. angebrachte 
Deko oder Hinweisschilder sind zu entfernen. 

11. Der Schlafbereich ist weder Ess- noch Spielraum, von daher keinerlei Speisen im Schlafbereich und insbesondere 
kein Hüpfen auf den Betten - auch wegen der Unfallgefahr. Ohne Spannbetttücher keine Nutzung der Matratzen. 

12. Die Toiletten und die Dusche sind nach jeder Benutzung wieder in einen sauberen und ordentlichen Zustand zu 
bringen. 

13. Abfälle sind zu trennen und in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu bringen. Windeln und Hygieneartikel sind nur 
über den Restmüll zu entsorgen. 

14. Es besteht die Pflicht zur Nutzung der Toilette im Basecamp bzw. in der Hohe-Loog-Hütte. Notdurften dürfen nicht 
im Wald verrichtet werden. 

15. Abreisende Gäste haben die Betten und alle Räumlichkeiten besenrein in Ordnung zu bringen. Küche und die 
Dusche sind ggfs. feucht durchzuwischen. Das Basecamp ist am Abreisetag Sonntag bis 18:00 Uhr zu räumen.  

16. Das umliegende Gelände und der Spielplatz sind sauber zu halten.  
17. Die Hüttenwarte des Hohe-Loog-Hauses und die Organisatoren des Basecamps üben das Hausrecht aus. Ihren 

Weisungen ist Folge zu leisten.  
18. Der Mieter haftet selbstschuldnerisch auch für Schäden, die durch seine Gäste verursacht werden.  
19. In Notfällen erreichen Sie den Rettungsdienst und die Feuerwehr über die Notrufnummer 112. Die Nummer der 

Basecamp Organisation lautet: 0170/544 0476. Im Wald außerhalb des Geländes hat der nächstgelegene 
Rettungspunkt die Nummer 6614-968 am „Bildbaum“. 

 
Die Nichtbeachtung dieser Hausordnung kann die sofortige und entschädigungslose Verweisung vom Basecamp und 
von dem PWV-Gelände zur Folge haben. 
 
Hambach, September 2017 
 
Dr. Peter Saling 
1. Vorsitzender – PWV Hambach 
 


